
Finanzordnung 
 

der Schützengesellschaft Heiligenstadt 
 

 
Die Generalversammlung 2009 der Schützengesellschaft hat auf Grundlage der §§ 16. und 17. der 
Satzung nachfolgende Finanzordnung beschlossen. 
 

§ 1. 
 

Eintrittsgeld 
 
Das Eintrittsgeld beträgt bei Aufnahme in die Schützengesellschaft 
 
- in die Abteilung I          50,- EUR 
 
- in die Abteilung II        100,- EUR 
 
- für Mitglieder bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres        5,- EUR 
 

§ 2. 
 

Mitgliedsbeitrag 
 
Der Monatsbeitrag beträgt 
 
- für die Abteilung I            4,- EUR 
 
- für die Abteilung II          12,- EUR 
 
Mitglieder bis zum 21. Lebensjahres zahlen die Hälfte des Beitrages der Abteilung I. 
 
Mitglieder ab dem 60. Lebensjahr zahlen den Beitrag der Abteilung I. 
 
Der Beitrag ist bis zum 01. Juni des laufenden Geschäftsjahres als Jahresbeitrag auf das 
Geschäftskonto der Gesellschaft einzuzahlen. 
 
Bei einem Eintritt in die Gesellschaft im laufenden Geschäftsjahr ist der Beitrag ab dem Monat des 
Empfangs der Benachrichtigung von der Aufnahme für das restliche Geschäftsjahr zu entrichten. 
 

§ 3. 
 

Beitragsermäßigungen 
 
Sind von Eheleuten beide Teile Mitglied des Vereins, so ermäßigt sich der Beitrag für den Teil, der den 
niedrigeren Beitrag zu entrichten hat, auf die Hälfte. 
 
Lehrlinge, Studenten und andere Auszubildende können nach Vollendung ihres 21. Lebensjahres auf 
Antrag und mit entsprechendem Nachweis für die Dauer ihrer Ausbildung von der höheren 
Beitragszahlung der Abteilung I oder II freigestellt werden. 
Der Beitrag beträgt während dieses Zeitraumes die Hälfte des Beitrages der Abteilung I. 
 

§ 4. 
 

Aufwandserstattungen 
 
Sportschützen, die für die Schützengesellschaft an Kreis- und Landeswettkämpfen starten, erhalten 
das Startgeld und für die Fahrt zu Wettkämpfen über die Kreisgrenze hinaus die Fahrtkosten bzw. bei 
Fahrten mit dem eigenen PKW eine 
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Kilometerpauschale von 0,20 EUR 
 
erstattet. Startgelder und Fahrtkosten für Ranglistenwettkämpfe werden nicht erstattet. Die gleiche 
Kilometerpauschale wird für sonstige Fahrten, die auf Weisung des Vorstandes dienstlich veranlaßt 
sind, erstattet. 
 
Zur Förderung der schießsportlichen Ausbildung im Jugendbereich (Mitglieder bis 21 Jahre) werden 
folgende Aufwandserstattungen je durchgeführter Ausbildungsstunde gezahlt: 
 
Fachübungsleiter        8,- EUR 
 
Sportassistent mit Jugendbasislizenz      6,- EUR 
 
Aufsicht         5,- EUR 
 

§ 5. 
 

Geltungsdauer 
 
Die Finanzordnung tritt ab 01.01.2010 in Kraft und gilt, bis sie durch Beschluß der 
Generalversammlung eine Veränderung erfährt. 
 
 
 

Heiligenstadt, den 04. Dezember 2009 
 
 
 
 
 
Reiner Hartung 
Vorsitzender 


